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63/08 Sonstiges Allgemeines Dienst- und Besoldungsrecht 

Text 

Bewerbungsliste 

§ 66. (1) Bewerber und Bewerberinnen sind chronologisch nach dem Tag des Einlangens der 
Bewerbung bei der das Aufnahmeverfahren durchführenden Dienststelle in die von ihr zu führende 
Bewerbungsliste aufzunehmen. Wird das Bewerbungsgesuch im Postwege im Inland eingebracht, so gilt 
jedoch als Tag der Bewerbung das Datum des Poststempels. 

(2) Die Bewerbungsliste ist zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie hat den Namen und das 
Geburtsdatum des Bewerbers oder der Bewerberin sowie den Tag des Einlangens der Bewerbung zu 
enthalten. 

(3) Bewerber und Bewerberinnen sind nur dann einer praktischen Erprobung am Arbeitsplatz zu 
unterziehen, wenn sie schriftlich ihr Einverständnis zur Aufnahme in die Bewerbungsliste erklären. 

(4) Die im Abs. 2 angeführten personenbezogenen Daten dürfen automationsunterstützt verarbeitet 
werden. 
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